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S T U D I E N - u n d P R Ü F U N G S O R D N U N G 
für den Studiengang Wirtschaftschemie 
mit dem Abschluss „Master of Science“ 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 
vom 1.2.2011 

 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 Abs. 1 des Hochschulgesetzes (HG) in der Fassung des 

Hochschulfreiheitsgesetzes vom 31.10.2006 (GV NRW S. 474) hat die Westfälische Wil-

helms-Universität Münster folgende Ordnung erlassen: 

 

 

GLIEDERUNG 
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Studienordnung 

 § 2 Ziel des Studiums und Zweck der Prüfung  
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 § 12 Masterarbeit 
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 § 14 Prüferinnen / Prüfer und Beisitzerinnen / Beisitzer 

 § 15 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 
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§ 1 

Geltungsbereich der Masterprüfungsordnung und  

Zweck der Prüfungs- und Studienordnung 

Diese Studien- und Prüfungsordnung gilt für das Masterstudium im Fach Wirtschaftschemie 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Sie beschreibt den allgemeinen Auf-

bau, den Inhalt und die Ziele des Studiums, legt Mindestanforderungen für die Durchfüh-

rung eines ordnungsgemäßen Studiums fest und gibt den Studienrahmen vor, innerhalb 

dessen die Studierenden ihr Studium nach eigenem Ermessen gestalten und Schwerpunk-

te setzen können. Sie beschreibt die für den Abschluss Master of Science in Wirtschaft-

schemie zu studierenden Module, ihre jeweilige Rolle innerhalb des Studiengangs, die Zu-

lassungsbedingungen und Anmeldemodalitäten für die Module, die Wiederholmöglichkei-

ten für nicht bestandene Module und die für bestandene Module vergebenen Kreditpunkte 

ebenso wie die Berechnung der Masternote aus den Modulergebnissen. 

§ 2 
Ziel des Studiums und Zweck der Prüfung 

(1) Das Masterstudium baut auf den wissenschaftlichen Grundlagen, Methoden und Fach-

kenntnissen auf, die die Studierenden in einem ersten berufsqualifizierenden Studium er-

worben haben. Es berücksichtigt Veränderungen in der Berufswelt und der Gesellschaft, 

die durch zunehmende Vernetzung, Zusammenwachsen von Fachdisziplinen und damit 

einhergehender erhöhter Komplexität in Forschung und Unternehmenspraxis geprägt sind. 

Das Masterstudium vermittelt weitergehende wissenschaftliche Kompetenzen und fach-

übergreifende Schlüsselqualifikationen, so dass die Studierenden zu eigenständiger, wis-

senschaftlicher Problemlösung, zur Einordnung und kritischen Diskussion wissenschaftli-

cher Erkenntnis, ihrer Umsetzung in die berufliche Praxis und damit zu verantwortlichem 

Führungsverhalten befähigt werden. 

(2) Mögliche Berufsfelder umfassen ein breites Spektrum von Managementtätigkeiten in Un-

ternehmen, Forschungseinrichtungen, Verwaltungen, Verbänden und anderen Institutio-

nen. Sie sind durch ein hohes Maß an Interdisziplinarität gekennzeichnet, wobei sich na-

tur- und wirtschaftswissenschaftliche Fragestellungen überlappen. Der Master-Grad vermit-

telt gleichzeitig die Befähigung zur Weiterqualifikation in entsprechenden Promotions-

Programmen. Die deutliche Wissenschafts- und Forschungsorientierung des Studiengangs 

bereitet zusammen mit der Ausbildung zur Eigenständigkeit auf Promotion und wissen-

schaftliche Tätigkeiten vor wie auf verantwortungsvolle Managementpositionen und befä-

higt die Absolventinnen und Absolventen, den unterschiedlichen Anforderungen der späte-

ren Berufstätigkeit gerecht zu werden. 

(3) Der MSc-Studiengang Wirtschaftschemie zeichnet sich durch eine deutliche Forschungs-

orientierung mit einer großen Spannbreite möglicher Spezialisierungen vor allem in den 

naturwissenschaftlichen Inhalten aus. Er führt insbesondere in die Methoden und Konzep-

te wissenschaftlicher Forschung, ihrer Planung, Durchführung und Auswertung ein. Neben 
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der fachwissenschaftlichen Ausbildung ermittelt er die erforderlichen Kenntnisse in über-

fachlichen Schlüsselqualifikationen, wie Projektleitungs-, Kommunikations- und Teamfä-

higkeit, die sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch im weiteren Studium entscheidende 

Wettbewerbsvorteile darstellen. Gleichzeitig wird der Erwerb des Fachwissens integrativ 

mit der Einführung in die aktuelle Forschung und die internationale Wissenschaftsgemein-

de verknüpft. Der MSc-Studiengang Wirtschaftschemie soll insbesondere folgende Kennt-

nisse und Qualifikationen vermitteln: 

- Umfassende Fachkenntnisse in aktuellen Forschungsgebieten der Betriebswirtschafts-

lehre und der Chemie und die Fähigkeit, Kenntnisse dieses Bereichs miteinander und 

den Grundlagen anderer Bereiche der Naturwissenschaften zu verknüpfen, 

- weitgehend selbstbestimmt die eigene Wissensbasis im Sinne einer lebenslangen Wei-

terentwicklung auszubauen, 

- komplexe Wissenszusammenhänge zu überblicken und neue Erkenntnisse im interdis-

ziplinären Kontext des Arbeitsfeldes kritisch zu betrachten und zu diskutieren; sowie 

unter Berücksichtigung sozialer und rechtlicher Aspekte zu einem kritischen Urteil zu 

gelangen und Wissen verantwortlich anzuwenden, 

- wissenschaftliche Ideen und Projekte zu entwickeln und wissenschaftliche Methoden 

und Erkenntnisse selbständig zur Problemanalyse und Problemlösung anzuwenden, in-

klusive der Planung, Durchführung und Auswertung experimenteller Forschungsprojek-

te, 

- Erkenntnisse und Fragestellungen in der Wirtschaftschemie und fachübergreifend in an-

grenzenden Disziplinen mit Fachkolleginnen und –kollegen kritisch und verantwor-

tungsbewusst auf dem Niveau aktueller Forschung zu diskutieren sowie der Öffentlich-

keit klar und unmissverständlich zu vermitteln, 

- ein Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verantwortlich und unter Berücksichti-

gung aller rechtlichen Vorschriften anzuleiten, um sie zu erfolgreicher wissenschaftli-

cher Projektarbeit zu führen. 

(4) Durch die kumulative Master-Prüfung soll festgestellt werden, ob die Kandidatin oder der 

Kandidat 

- die Zusammenhänge innerhalb des Fachgebietes Wirtschaftschemie überblickt, 

- die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse selbständig auf 

Managementfragen sowie in Forschung und Entwicklung anzuwenden, 

- in der Lage ist, aufgrund ihres/ seines Fachwissens und ihrer/ seiner Forschungsorien-

tierung selbständig Forschungsprojekte zu planen, durchzuführen und auszuwerten, 

- die für den Übergang in die Berufspraxis in Führungspositionen notwendigen gründli-

chen Fachkenntnisse und überfachlichen Qualifikationen erworben hat. 

§ 3 

Mastergrad 

Aufgrund der bestandenen Master-Prüfung verleiht der Fachbereich Chemie und Pharmazie 

den akademischen Grad „Master of Science “ (abgekürzt: „MSc“). 
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§ 4 

Zugang zum Studium und Studienbeginn 

(1) Die Voraussetzungen für den Zugang zum Masterstudiengang im Fach Wirtschaftschemie 

regelt die „Zugangs- und Zulassungsordnung für den Masterstudiengang Wirtschaftsche-

mie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster“ in der jeweils aktuellen Fassung. 

(2) Ein Teil des Studienangebots kann in englischer Sprache organisiert sein. Wegen des gro-

ßen Anteils englischsprachiger Fachliteratur sind Grundkenntnisse der englischen Sprache 

erforderlich. Sofern diese nicht vorliegen, wird den Studierenden empfohlen, sich die not-

wendigen Kenntnisse anzueignen. 

(3) Das MSc-Studium der Wirtschaftschemie beginnt in der Regel im Wintersemester. 

§ 5 

Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 

Aufgaben bildet der Fachbereich Chemie und Pharmazie einen Prüfungsausschuss. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus der/ dem Vorsitzenden, deren/ dessen Stellvertrete-

rin/ Stellvertreter, drei weiteren Mitgliedern aus der Gruppe der Hochschullehrer/ Hoch-

schullehrerinnen, einer/ einem Mitglied aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterin-

nen/ Mitarbeiter und zwei Mitgliedern aus der Gruppe der Studierenden. Die/ Der Vorsit-

zende und ihr(e)/ sein(e) Stellvertreterin/ Stellvertreter müssen Professorinnen/ Professo-

ren auf Lebenszeit sein. Für jedes Mitglied mit Ausnahme der/ des Vorsitzenden und ih-

re(s/r)/ seine(r/s) Stellvertreterin/ Stellvertreters muss eine Vertreterin/ ein Vertreter ge-

wählt werden. Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrer/ Hochschul-

lehrerinnen und aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter beträgt 

zwei Jahre, diejenige der Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden ein Jahr. Die Wieder-

wahl ist zulässig. 

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und ihre Stellvertreterinnen/ Stellvertreter werden 

von den Vertreterinnen/ Vertretern der jeweiligen Gruppen im Fachbereichsrat gewählt. 

(4) Die studentischen Mitglieder wirken nicht bei der Beurteilung von Prüfungsleistungen so-

wie der Bestellung von Prüferinnen/ Prüfern und Beisitzerinnen/ Beisitzern mit. 

(5) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die/der Vorsitzende oder ihr(e)/ sein(e) 

Stellvertreterin/ Stellvertreter sowie mindestens zwei weitere Mitglieder aus der Gruppe 

der Hochschullehrer/ Hochschullehrerinnen und zwei Mitglieder aus den anderen Gruppen 

anwesend sind. Der Ausschuss entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden 

Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/ des Vorsitzenden. Im Falle 

des Abs. 4 ist der Prüfungsausschuss schon beschlussfähig, wenn neben der oder dem 

Vorsitzenden oder der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden drei der nichtstudenti-

schen Mitglieder anwesend sind. 

(6) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung ein-

gehalten werden. Er ist insbesondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche 
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gegen in Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen und die Anrechnung von Prüfungs-

leistungen. Er berichtet regelmäßig dem Fachbereich über die Entwicklung der Prüfungen 

und Studienzeiten und gibt Anregungen zur Reform der Prüfungs- und Studienordnungen. 

Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die Vor-

sitzende/ den Vorsitzenden übertragen. Dies gilt nicht für die Entscheidung über Wider-

sprüche. Die Übertragung kann jederzeit widerrufen werden. 

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen 

beizuwohnen. 

(8) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungs-

ausschusses, ihre Stellvertreterinnen/ Stellvertreter, die Prüferinnen/ Prüfer und die Beisit-

zerinnen/ Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen 

Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende/ den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 

zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

§ 6 

Zulassung zur Masterprüfung und Modulen 

(1) Die Zulassung zur Masterprüfung erfolgt mit der Einschreibung in den Masterstudiengang 

Wirtschaftschemie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Sie steht unter dem 

Vorbehalt, dass die Einschreibung aufrecht erhalten bleibt. Die Einschreibung ist zu ver-

weigern, wenn die Bewerberin/ der Bewerber eine Bachelor-, Master- oder Diplom-Prüfung 

oder eine vergleichbare Prüfung in einem chemischen oder anderen naturwissenschaftli-

chen Studiengang an der Westfälischen Wilhelms-Universität oder an einer anderen Hoch-

schule endgültig nicht bestanden hat oder sich in einem schwebenden Verfahren zur Ba-

chelor-, Master- oder Diplom-Prüfung oder einer vergleichbaren Prüfung an der West-

fälischen Wilhelms-Universität oder an einer anderen Hochschule befindet. 

(2) Für die Wahlpflichtmodule ist die Teilnehmerzahl nach Maßgabe der Fächer begrenzt. Geht 

die Nachfrage über die Anzahl der Arbeitsplätze im Modul hinaus, werden die Plätze ver-

lost. Bewerber/ innen, die das mit höchster Priorität genannte Modul im ersten Auswahl-

verfahren nicht belegen dürfen, werden entsprechend ihrer angegebenen Prioritätsliste auf 

die verbliebenen Plätze verteilt. Im Bedarfsfall entscheidet wiederum das Los. Näheres ist 

in den dieser Ordnung als Anhang beigefügten Modulbeschreibungen geregelt.  

(3) Soweit die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstaltungen davon abhängig ist, dass die 

Bewerberin/ der Bewerber über bestimmte Kenntnisse verfügt, die für das Studium dieses 

Faches erforderlich sind, ist dies in den dieser Ordnung als Anhang beigefügten Modulbe-

schreibungen geregelt. 
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§ 7 

Regelstudienzeit und Studienumfang, Gliederung des Studiums 

(1) Die Regelstudienzeit bis zum Abschluss des Studiums beträgt einschließlich aller studien-

begleitenden Prüfungen und der wissenschaftlichen Abschlussarbeit zwei Studienjahre. 

Ein Studienjahr besteht aus zwei Semestern. Soweit Prüfungen vor Beginn der Lehrveran-

staltungen eines Semesters abgelegt werden, gelten sie als im vorangegangenen Semester 

erbracht. 

(2) Für einen erfolgreichen Abschluss des Studiums müssen die Studierenden 120 Leistungs-

punkte erwerben. Leistungspunkte sind ein quantitatives Maß für die Gesamtbelastung 

der/ des einzelnen Studierenden. Sie umfassen sowohl den unmittelbaren Unterricht als 

auch die Zeit für die Vorbereitung und Nachbereitung des Unterrichtsstoffes, den Aufwand 

für Prüfungsvorbereitungen und Prüfungen einschließlich Abschluss- und Studienarbeiten 

sowie Praktika. Für den Erwerb eines Leistungspunktes wird ein Arbeitsaufwand von 30 Ar-

beitsstunden zugrunde gelegt. Der Arbeitsaufwand für ein Studienjahr beträgt demnach 

1800 Stunden. Das Gesamtvolumen des Studiums entspricht einem Arbeitsaufwand von 

3600 Stunden. Ein Leistungspunkt entspricht einem Credit-Point nach dem European Cre-

dit Transfer System (ECTS). 

§ 8 

Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium im Studiengang Wirtschaftschemie gliedert sich in sechs Pflichtmodule 

mit Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre und zwei Wahlpflichtmodule in Chemie. Die Mo-

dulbeschreibungen befinden sich im Anhang zu dieser Prüfungsordnung. (1 ECTS-

Kreditpunkt entspricht einem Leistungspunkt (LP)). 
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Module ECTS  
Leistungs-

punkte 

Arbeitslast 

Pflichtmodule   

Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 9 270 h 

Rechnungslegung und Steuern 15 450 h 

Organisation und operatives Management 9 270 h 

Recht und Regulation 9 270 h 

Strategie und Unternehmensführung 12 360 h 

Innovations- und Technologiemanagement 8 240 h 

Wahlpflichtmodule   

Wahlpflichtmodul Chemie Block 1 14 420 h 

Wahlpflichtmodul Chemie Block 2 14 420 h 

 
(2) Der erfolgreiche Abschluss des Masterstudiums setzt im Rahmen des Studiums der Module 

den Erwerb von 120 Leistungspunkten voraus. Hiervon entfallen 62 Leistungspunkte auf 
Prüfungsleistungen in den betriebswirtschaftlichen Modulen. 28 Leistungspunkte werden 
in zwei naturwissenschaftlichen Wahlpflichtmodulen erworben. Die Masterarbeit trägt mit 
30 Leistungspunkten zur gesamten Studienleistung bei.  

§ 9 
Lehrveranstaltungsarten 

Im Masterstudium werden Vorlesungen, Seminare, Tutorien, Fallstudienübungen, experi-
mentelle Übungen, Laborpraktika und Exkursionen angeboten. Experimentelle Übungen 
und Laborpraktika dienen dem Erwerb naturwissenschaftlicher Arbeitsmethoden, die dem 
Stand der Forschung im gewählten Arbeitsgebiet entsprechen. Vorlesungen vermitteln ein 
Wissensgebiet in seiner ganzen Breite. Seminare dienen der Vertiefung ausgewählter Inhal-
te, wobei die Mitarbeit der Studierenden wesentlich ist. In Übungen werden eng umrissene 
Wissensgebiete in der Tiefe behandelt, wobei Übungsaufgaben und Beispiele eingesetzt 
werden. Fallstudien simulieren Entscheidungssituation in Unternehmen, wie sie für Ma-
nagementpositionen typisch sind. Gruppenarbeit und Präsentationen sind tragende Ele-
mente dieser Lehrveranstaltungen. Experimentelle Übungen und Laborpraktika können 
sowohl als strukturierte Saalpraktika organisiert sein als auch als Forschungspraktika, in 
denen der/ die Studierende in enger Zusammenarbeit mit einer Doktorandin oder einem 
Doktoranden einer Forschungsgruppe des Fachbereichs Chemie und Pharmazie an einem 
Forschungsprojekt arbeitet. Exkursionen zu Unternehmen der chemischen Industrie und 
verwandter Branchen verdeutlichen die praktische Relevanz ausgewählter Studieninhalte 
und vermitteln ein Bild der beruflichen Anforderungen an die zukünftigen Wirtschaftsche-
mikerinnen und Wirtschaftschemiker. 
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§ 10 
Strukturierung des Studiums und der Prüfung 

(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Module sind thematisch, inhaltlich und zeitlich defi-
nierte Studieneinheiten, die zu Teilqualifikationen im Rahmen des Studienziels führen. Die 
Module setzen sich aus unterschiedlichen Lehrformen zusammen und haben einen Um-
fang von 5 bis 14 Semesterwochenstunden (SWS). In den einzelnen Modulen werden Ver-
anstaltungen verschiedener Fächer angeboten, die miteinander in einem thematischen Zu-
sammenhang stehen. Im Falle der naturwissenschaftlichen Module bestehen Wahlmög-
lichkeiten. Näheres zu den Modulen regeln die Modulbeschreibungen im Anhang dieser 
Ordnung. 

(2) Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgelegt. Sie setzt sich aus den Prüfungsleis-
tungen im Rahmen der Module sowie der Masterarbeit zusammen. Die Prüfungsleistungen 
sind den Modulen zugeordnet. 

(3) Der erfolgreiche Abschluss eines Moduls setzt voraus, dass der/ die Studierende die Stu-
dienleistungen und die Prüfungsleistungen eines Moduls erbringt. Mit dem erfolgreichen 
Modulabschluss erwirbt der/ die Studierende je nach Modul 8, 9, 12, 14 oder 15 Leistungs-
punkte. 

(4) Die Zulassung zu einem Modul kann von Voraussetzungen abhängig sein, die in der Mo-
dulbeschreibung näher bestimmt werden. Dies kann insbesondere die erfolgreiche Teil-
nahme an einem oder mehreren anderen Modulen sein. 

(5) Die Zulassung zu einer Lehrveranstaltung kann von der vorherigen Teilnahme an einer an-
deren Lehrveranstaltung desselben Moduls oder dem Erbringen einer Prüfungsleistung 
desselben Moduls abhängig sein. Näheres hierzu regelt die Modulbeschreibung im Anhang 
dieser Ordnung. 

(6) Die Modulbeschreibungen legen für jedes Modul fest, in welchem zeitlichen Turnus es an-

geboten wird. 

§ 11 

Prüfungsleistungen und Anmeldung 

(1) Regelungen für die Zulassung zu den Modulen sind § 6 Abs. 2 zu entnehmen. Die Modul-

beschreibungen regeln die Anforderungen an die Teilnahme an einzelnen Lehrveranstal-

tungen. 

(2) Innerhalb eines Moduls können unterschiedliche Studienleistungen zu erbringen sein, 

beispielsweise Klausuren, Referate, Präsentationen, Hausarbeiten, Projektarbeiten, prakti-

sche Übungen, Protokolle, Literaturauswertungen oder mündliche Leistungsüberprüfun-

gen. Wenn die Art der Studienleistung nicht in der Modulbeschreibung aufgeführt ist, wird 

sie zu Beginn der jeweiligen Veranstaltung von dem oder der Lehrenden bekannt gegeben. 

Studienleistungen werden in der Sprache erbracht, die aufgrund der fachlichen Anforde-

rungen geboten ist. Die Wahl der Unterrichtssprache und der Sprache der Studienleistun-

gen wird ebenfalls durch den oder die Lehrende zu Beginn der jeweiligen Veranstaltung 

bekannt gegeben. Wenn die Studienleistung an ein Modul, aber nicht an eine bestimmte 

Lehrveranstaltung gebunden ist, wird die Sprache zusammen mit dem Termin der Studien-

leistung bekannt gegeben. 
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(3) Prüfungsleistungen und Prüfungsvorleistungen können auch ganz oder teilweise im Multip-

le-Choice-Verfahren abgeprüft werden. Bei Prüfungen, die vollständig im Multiple-Choice-

Verfahren abgeprüft werden, sind jeweils allen Prüflingen dieselben Prüfungsaufgaben zu 

stellen. Die Prüfungsaufgaben müssen auf die für das Modul erforderlichen Kenntnisse ab-

gestellt sein und zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. Bei der Aufstellung der 

Prüfungsaufgaben ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. Die 

Prüfungsaufgaben sind durch den Prüfungsausschuss – unter Anhörung des zuständigen 

Prüfers – vor der Feststellung des Prüfungsergebnisses darauf zu überprüfen, ob sie, ge-

messen an den Anforderungen der für das Modul erforderlichen Kenntnisse fehlerhaft sind. 

Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, sind diese bei 

der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu berücksichtigen. Bei der Bewertung ist 

von der verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. Die Verminderung der Zahl 

der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil des Prüflings auswirken. Eine Prüfung, 

die vollständig im Multiple-Choice-Verfahren abgelegt wird, ist bestanden, wenn der Prüf-

ling mindestens 60 Prozent der gestellten Prüfungsaufgaben zutreffend beantwortet hat 

oder wenn die Zahl der vom Prüfling zutreffend beantworteten Fragen um nicht mehr als 22 

Prozent die durchschnittlichen Prüfungsleistungen der Prüflinge unterschreitet, die an die-

ser Prüfung teilgenommen haben. Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung danach 

erforderliche Mindestzahl zutreffend beantworteter Prüfungsfragen erreicht, so lautet die 

Note 

 

„sehr gut“, wenn er mindestens 75 Prozent, 

„gut“, wenn er mindestens 50, aber weniger als 75 Prozent 

„befriedigend“, wenn er mindestens 25, aber weniger als 50 Prozent 

„ausreichend“, wenn er keine oder weniger als 25 Prozent 

der darüber hinaus gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat. 

 

Für Prüfungsleistungen und Prüfungsvorleistungen, die nur teilweise im Multiple-Choice-

Verfahren durchgeführt werden, gelten die oben aufgeführten Bedingungen analog. Die 

Gesamtnote wird aus dem gewogenen arithmetischen Mittel des im Multiple-Choice-

Verfahren absolvierten Prüfungsteils und dem normal bewerteten An-teil gebildet. Gewich-

tungsfaktoren sind die jeweiligen Anteile an der Gesamtleistung in Prozent. 

(4) In solchen Modulen, in denen die aktive Teilnahme der Studierenden an der Veranstaltung 

als Studienleistung zählt, wird zu Beginn der jeweiligen Veranstaltungen genau festgelegt, 

in welcher Form diese erwartet wird.  

(5) Die Modulbeschreibungen definieren die innere Struktur der Module und legen für jede 

Lehrveranstaltung die Anzahl der Leistungspunkte fest, die jede/ jeder Studierende errei-

chen muss. Ein Leistungspunkt entspricht einem Arbeitsaufwand von 30 Stunden.  

(6) Die Modulbeschreibungen legen fest, welche Studienleistungen des jeweiligen Moduls 

Bestandteil der Masterprüfung und damit Prüfungsleistungen sind. Prüfungsleistungen 

können auf einzelne Lehrveranstaltungen oder mehrere Lehrveranstaltungen eines Moduls 

oder auf ein ganzes Modul bezogen sein. 
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(7) Prüfungsrelevante Klausuren können in begründeten Ausnahmefällen als mündliche Prü-

fung abgelegt werden. Ob ein begründeter Ausnahmefalls vorliegt, entscheidet jeweils die 

Prüferin/ der Prüfer. Die Länge einer solchen mündlichen Prüfung richtet sich nach der Län-

ge der Klausur, die durch sie ersetzt wird. Dabei wird eine ein- bis zu zweistündige Klausur 

durch eine 20-minütige mündliche Prüfung und eine mehr als zweistündige Klausur durch 

eine 30-minütige mündliche Prüfung ersetzt.  

(8) Die Teilnahem an jeder Prüfungsleistung und Studienleistung setzt die vorherige Anmel-

dung voraus. Die Fristen für die An- und Abmeldungen zu Prüfungsleistungen und Modul-

abschlussprüfungen werden rechtzeitig durch Aushang bekannt gegeben und sind verbind-

lich. 

(9) Für die von anderen Fachbereichen angebotenen Module gelten die Bestimmungen dieser 
Prüfungsordnung. 

§12 

Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass der/ die Studierende in der Lage ist, ein Problem aus 

dem Forschungsgebiet der Wirtschaftschemie innerhalb einer vorgegebenen Frist mit wis-

senschaftlichen Methoden selbständig zu bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht dar-

zustellen. Sie soll einen Umfang von 60 Seiten (± 10%) aufweisen. 

(2) Die Masterarbeit wird von einer Prüferin oder einem Prüfer betreut, die/ der gemäß § 14 

dieser Ordnung bestellt ist. Gegebenenfalls sind an der Arbeit eine Zweitbetreuerin oder 

ein Zweitbetreuer beteiligt, wenn sie in Kooperation des Institutes für betriebswirtschaftli-

ches Management im Fachbereich Chemie und Pharmazie mit anderen wissenschaftlichen 

Einrichtungen durchgeführt wird. Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner aus 

Unternehmen können nicht Zweitbetreuerin/ Zweitbetreuer der Masterarbeit sein. Für die 

Wahl der Themenstellerin oder des Themenstellers, eventueller Kooperationspartner sowie 

für die Themenstellung hat die Kandidatin bzw. der Kandidat ein Vorschlagsrecht. 

(3) Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt auf Antrag der/ des Studierenden und im 

Auftrag des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses durch das Prüfungsamt. Sie setzt vo-

raus, dass die/ der Studierende zum Zeitpunkt mindestens 75 Leistungspunkte im Studium 

erworben hat. 15 Leistungspunkte können parallel zur Anfertigung der Masterarbeit erwor-

ben werden. Dadurch wird eine zeitliche Verzögerung des Studiums durch Überschneidung 

von Lehrveranstaltungen vermieden. Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit ist akten-

kundig zu machen. 

(4) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 4 Monate. Thema, Aufgabenstellung und 

Umfang der Arbeit sind so zu begrenzen, dass die Bearbeitungsfrist eingehalten werden 

kann. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb einer Woche nach Beginn der Bear-

beitungszeit zurückgegeben werden. 

(5) Aus wichtigen Gründen, insbesondere aufgrund einer akuten, schwerwiegenden Erkran-

kung oder aufgrund unabänderlicher technischer Probleme, kann die Bearbeitungszeit für 

die Masterarbeit auf Antrag der Kandidatin/ des Kandidaten in Ausnahmefällen entspre-
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chend verlängert werden. Über die Verlängerung entscheidet die / der Vorsitzende des Prü-

fungsausschusses. Auf Verlangen der / des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses hat die 

Kandidatin/ der Kandidat das Vorliegen eines schwerwiegenden Grundes (ggf. durch amts-

ärztliches Attest) nachzuweisen. Statt eine Verlängerung der Bearbeitungszeit zu gewäh-

ren, kann der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auch ein neues Thema für die Master-

Arbeit vergeben. In diesem Fall gilt die Vergabe eines neuen Themas nicht als Wiederho-

lung iSv § 17 Abs. 4. 

(6) Mit Genehmigung der / des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses kann die Masterarbeit 

auch in einer anderen Sprache als Deutsch verfasst werden. Formale Aspekte zur Erstellung 

der Masterarbeit werden in den Modulbeschreibungen im Anhang dieser Ordnung erläu-

tert. Die Kandidatin/ der Kandidat versichert bei Abgabe der Arbeit schriftlich, dass sie/ er 

die Arbeit selbständig verfasst, nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und 

Zitate kenntlich gemacht hat. Diese Versicherung gilt auch für Tabellen, Skizzen, Zeichnun-

gen und andere bildliche Darstellungen in der Masterarbeit. 

§ 13 

Annahme und Bewertung der Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit muss fristgerecht sowohl in zweifacher Ausfertigung (maschinenschrift-

lich, gebunden und paginiert) als auch in elektronischer Form beim Prüfungsamt einge-

reicht werden. Der Zeitpunkt der Abgabe wird aktenkundig gemacht. Wird die Masterarbeit 

nicht fristgerecht abgegeben, wird sie gemäß § 22 Abs. 1 dieser Ordnung als „nicht ausrei-

chend“ (5,0) gewertet. Die Möglichkeit einer Verlängerung der Bearbeitungszeit gem. § 12 

Abs. 5 bleibt unberührt. 

(2) Die Masterarbeit wird von zwei Prüferinnen/ Prüfern begutachtet und bewertet. Eine/ einer 

der Prüferinnen/ Prüfer soll diejenige/ derjenige sein, die/ der das Thema gestellt hat. Wird 

die Masterarbeit in Kooperation mit einer anderen wissenschaftlichen Einrichtung inner-

halb oder außerhalb der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster durchgeführt, so ist 

der Leiter der kooperierenden Arbeitsgruppe die zweite Prüferin bzw. der zweite Prüfer. An-

dernfalls wird die zweite Prüferin/ der zweite Prüfer vom Vorsitzenden des Prüfungsaus-

schusses bestimmt. 

(3)  Die Bewertung der Masterarbeit erfolgt entsprechend § 18 Abs. 1 dieser Ordnung und wird 

schriftlich begründet. Die Note für die Arbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der Ein-

zelbewertungen gemäß § 18 Abs. 1 dieser Ordnung gebildet, sofern die Differenz der Ein-

zelwertungen nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz mehr als 2,0 oder lautet eine 

Bewertung „nicht ausreichend“, die andere aber „ausreichend“ oder besser, wird vom Vor-

sitzenden des Prüfungsausschusses eine dritte Prüferin/ ein dritter Prüfer zur Bewertung 

der Masterarbeit bestimmt. In diesem Fall wird die Note aus dem arithmetischen Mittel der 

drei Noten gebildet. Die Arbeit kann jedoch nur dann als „ausreichend“ oder besser bewer-

tet werden, wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ oder besser sind. 
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(4) Das Bewertungsverfahren für die Masterarbeit beträgt höchstens vier Wochen. Muss ein 

drittes Gutachten eingeholt werden, so verlängert sich das Bewertungsverfahren um 2 Wo-

chen und beträgt dann insgesamt 6 Wochen. 

§ 14 

Prüferinnen / Prüfer und Beisitzerinnen / Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt für die Prüfungsleistungen und die Masterarbeit die Prüfe-

rinnen oder Prüfer. Für die Durchführung der mündlichen Prüfungen bestellt er auch Beisit-

zerinnen/ Beisitzer. 

(2) Prüferin/ Prüfer kann jede Person sein, die gemäß § 65 Hochschulgesetz des Landes Nord-

rhein-Westfalen prüfungsberechtigt ist und die in dem Fach, auf das sich die Prüfung be-

zieht, regelmäßig Lehrveranstaltungen abhält. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungs-

ausschuss. 

(3) Zur Beisitzerin/ zum Beisitzer kann nur bestellt werden, wer eine Diplomprüfung, Master-

prüfung oder höherwertige Prüfung im Fach Wirtschaftschemie, Betriebswirtschaftslehre, 

Chemie oder vergleichbaren Fächern abgelegt hat. 

(4) Die Prüferinnen/ Prüfer und die Beisitzerinnen/ Beisitzer sind in ihrer Prüfungstätigkeit 

unabhängig. 

(5) Mündliche Prüfungen werden vor einer Prüferin/ einem Prüfer in Gegenwart einer Beisitze-

rin/ eines Beisitzers abgelegt. Vor der Festsetzung der Note hört die Prüferin/ der Prüfer die 

Beisitzerin/ den Beisitzer an. Die wesentlichen Gegenstände und die Note der Prüfung 

werden in einem Protokoll festgehalten, das die Prüferin/ der Prüfer und die Beisitzerin/ 

der Beisitzer unterzeichnen. 

(6) Schriftliche Prüfungsleistungen werden von einer Prüferin/ einem Prüfer bewertet. Eine 

Vorkorrektur durch wissenschaftliche Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen ist zulässig. 

(7) Für die Bewertung der Masterarbeit gilt § 13 dieser Ordnung. 

(8) Prüfungsleistungen in mündlichen oder schriftlichen Prüfungen, mit denen ein Studiengang 
abgeschlossen wird, und in Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem Nichtbeste-
hen keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind von mindestens zwei Prüferinnen 
oder Prüfern zu bewerten. Die Note errechnet sich in diesem Fall als arithmetisches Mittel 
der beiden Bewertungen. § 18 Abs. 2 Sätze 4 und 5 finden entsprechende Anwendung.  

(9) Die Bewertung von schriftlichen Prüfungsleistungen und der Masterarbeit ist der Kandida-

tin/dem Kandidaten spätestens zehn Wochen nach Erbringung der Leistung mitzuteilen. 

Die Bewertung von mündlichen Prüfungsleistungen wird der Kandidatin/dem Kandidaten in 

unmittelbarem Anschluss an die mündliche Prüfung, spätestens jedoch am Ende des Prü-

fungstages bekannt gegeben. 

(10) Über die Bewertung von schriftlichen Prüfungsleistungen und der Masterarbeit erhalten die 

Studierenden einen schriftlichen Bescheid. Er wird für die schriftlichen Prüfungsleistungen 

durch Aushang einer Liste auf den dafür vorgesehenen Aushangflächen derjenigen wissen-

schaftlichen Einrichtung öffentlich bekannt gegeben, dem die Aufgabenstellerin/der Auf-

gabensteller der Prüfungsleistungen angehört. Die Liste bezeichnet die Studierenden, die 
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an der jeweiligen Prüfungsleistung teilgenommen haben, durch Angabe der Matrikelnum-

mer. Darüber hinaus können die Ergebnisse unter Nutzung anderweitiger vom Prüfungs-

ausschuss für zulässig erklärter technischer Möglichkeiten, insbesondere solcher der EDV, 

zugänglich gemacht werden. 

§ 15 

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Studien- und Prüfungsleistungen im Studiengang Wirtschaftschemie, die an anderen 

Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht worden sind, werden ohne 

Gleichwertigkeitsprüfung von Amts wegen mit den Punkten, welche gemäß dieser Prü-

fungsordnung dafür vorgesehen sind, angerechnet, sofern sie sich einem Modul oder einer 

Prüfungsleistung eines Moduls zuordnen lassen und im Masterstudiengang Wirtschaft-

schemie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster erbracht werden müssen. 

(2) Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die in anderen Studiengängen an der 

Westfälischen Wilhelms-Universität oder an anderen Hochschulen im Geltungsbereich des 

Grundgesetzes erbracht worden sind, werden auf Antrag angerechnet. Gleichwertige Stu-

dien- und Prüfungsleistungen, die an Hochschulen außerhalb des Geltungsbereichs des 

Grundgesetzes erbracht wurden, werden auf Antrag angerechnet. Gleichwertigkeit wird 

festgestellt, wenn Studien- und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den Anforde-

rungen denjenigen des Studienganges Wirtschaftschemie im Wesentlichen entsprechen. 

Dabei wird kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamt-

bewertung vorgenommen. Für die Gleichwertigkeit von Studien- und Prüfungsleistungen an 

ausländischen Hochschulen sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschul-

rektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. Bei Zweifeln an der 

Gleichwertigkeit kann die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden. 

(3) Wenn die/ der Studierende 

- in staatlich anerkannten Fernstudien, 

- in Fernstudieneinheiten, die vom Land Nordrhein-Westfalen mit den anderen Bundes-

ländern oder dem Bund entwickelt worden sind, 

- an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien oder 

- in einem weiterbildenden Studium gemäß § 62 Hochschulgesetz des Landes Nordrhein-

Westfalen 

 Studien- und Prüfungsleistungen erbracht hat, gelten die Absätze 1 und 2 dieses Paragra-

phen entsprechend. 

(4) Wenn die/ der Studierende im Rahmen einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung am 

Oberstufen-Kolleg Bielefeld Leistungen in einschlägigen Wahlfächern erbracht hat, werden 

diese Leistungen als Studienleistungen anerkannt, soweit die Gleichwertigkeit nachgewie-

sen ist. 

(5) Wenn Studierende aufgrund einer Einstufungsprüfung berechtigt sind, das Studium in ei-

nem höheren Fachsemester aufzunehmen, werden diejenigen Kenntnisse und Fähigkeiten 

auf die Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, die in der Einstufungsprüfung nach-
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gewiesen worden sind. Die Feststellungen im Zeugnis über die Einstufungsprüfung sind für 

den Prüfungsausschuss bindend. 

(6) Werden erbrachte Leistungen auf Prüfungsleistungen im Studiengang Wirtschaftschemie 

angerechnet, werden gegebenenfalls die Noten übernommen und in die Gesamtnote ein-

bezogen, soweit die Notensysteme vergleichbar sind. Bei unvergleichbaren Notensystemen 

wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Die Anrechnung wird im Zeugnis gekenn-

zeichnet. Wenn die Anerkennung von Leistungen dazu führt, dass eine Modulnote nicht 

gebildet werden kann, weil die anerkannten Leistungen unter einem unvergleichbaren No-

tensystem erbracht worden sind, dann wird dieses Modul nicht in die Berechnung der Ge-

samtnote einbezogen. Die/ der Studierende muss die Unterlagen vorlegen, die zur Anrech-

nung von Studienleistungen nötig sind. Prüfungsleistungen können höchstens bis zu ei-

nem Anteil von 25 Prozent angerechnet werden. 

(7) Für die Anrechnung von Studienleistungen ist der Prüfungsausschuss zuständig. Vor Fest-

stellungen über die Gleichwertigkeit werden die zuständigen Fachvertreterinnen oder Fach-

vertreter gehört. 

(8) Die Entscheidung über die Anerkennung ergeht innerhalb von sechs Wochen. 

§ 16 

Nachteilsausgleich für Behinderte und chronisch Kranke 

(1) Macht ein Studierender/ eine Studierende glaubhaft, dass er/ sie wegen einer Behinde-

rung oder einer chronischen Krankheit nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder 

teilweise in der vorgesehenen Form oder innerhalb der vorgesehenen Prüfungsfristen abzu-

legen, muss der Prüfungsausschuss gleichwertige Prüfungsleistungen in einer bedarfsge-

rechten Form gestatten oder die Bearbeitungszeit für Prüfungsleistungen oder die Frist für 

das Ablegen von Prüfungen verlängern. Dieser Satz gilt entsprechend auch für Studienleis-

tungen. 

(2) Bei Entscheidungen nach Absatz 1 dieses Paragraphen wird auf Wunsch der/ des Studie-

renden die/ der Schwerbehindertenbeauftragte des Fachbereichs Chemie und Pharmazie 

beteiligt. Wenn es nicht möglich ist, den Schwerbehindertenbeauftragten des Fachberei-

ches Chemie und Pharmazie zu beteiligen, wird der Schwerbehindertenbeauftragte der 

Westfälischen Wilhelms-Universität angesprochen. 

(3) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann von der/ dem Studierenden die Vorlage 

geeigneter Nachweise verlangen, um eine Behinderung oder chronische Krankheit glaub-

haft zu machen. Zu den geeigneten Nachweisen zählen insbesondere ärztliche Atteste oder 

Behindertenausweise. 
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§ 17 

Bestehen der Masterprüfung und Wiederholung 

(1) Die Masterprüfung hat bestanden, wer gemäß § 8 Abs. 2 und § 11 sowie gemäß den Mo-

dulbeschreibungen alle Module und die Masterarbeit mindestens mit der Note ausrei-

chend (4.0) gemäß § 18 Abs. 1 bestanden hat. Zugleich müssen 120 Leistungspunkte er-

worben sein. 

(2) Für das Bestehen jeder Prüfungsleistung eines Moduls stehen den Studierenden drei Ver-

suche zur Verfügung, wobei Wiederholungen zum Zweck der Notenverbesserung ausge-

schlossen sind. Für Hochschulwechsler, die an einer anderen Universität oder gleichgestell-

ten Hochschule gleichwertige Prüfungsleistungen eines Moduls oder Module insgesamt 

nicht bestanden haben, werden diese Fehlversuche auf die Zahl ihrer Wiederholungsmög-

lichkeiten angerechnet. Ist eine Prüfungsleistung nicht bestanden, obwohl die zur Verfü-

gung stehende Anzahl von Versuchen ausgeschöpft ist,  ist das Modul  endgültig nicht be-

standen. 

(3)  Ein Wahlpflichtmodul kann bis spätestens 2 Wochen vor der Modulabschlussprüfung ge-

wechselt werden. Ein solcher Modulwechsel ist nur einmal während des Masterstudiums 

erlaubt. Ist eine Studierende/ ein Studierender in einem Wahlpflichtmodul endgültig ge-

scheitert, kann sie/ er dies nicht durch Absolvierung eines Ersatzmoduls ausgleichen. 

(4) Die Masterarbeit kann einmal wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde. Dabei 

wird ein neues Thema gestellt. Eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. Eine Rückga-

be des Themas innerhalb der in § 12 Abs. 4 Satz 3 genannten Frist ist jedoch nur möglich, 

wenn die Kandidatin/ der Kandidat bei ihrer/ seiner ersten Masterarbeit von dieser Mög-

lichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 

(5) Hat eine Studierende/ ein Studierender ein Pflichtmodul, ein Wahlpflichtmodul oder die 

Masterarbeit endgültig nicht bestanden und keine Möglichkeit mehr, ein anderes Wahl-

pflichtmodul anstelle des nicht bestandenen erfolgreich zu absolvieren, ist die Masterprü-

fung insgesamt nicht bestanden. 

(6) Hat eine Studierende/ ein Studierender das Masterstudium endgültig nicht bestanden, 

wird ihr/ ihm auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und der Exmat-

rikulationsbescheinigung eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die 

- die erbrachten Leistungen 

- die erreichten Noten 

- die zum erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums fehlenden Leistungen und 

- einen Vermerk, dass das Masterstudium endgültig nicht bestanden wurde, 

enthält.
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§ 18 

Bewertung der Einzelleistungen, Modulnoten und Ermittlung der Gesamtnote 

(1) Alle Prüfungsleistungen sind zu bewerten. Dabei sind folgende Noten zu verwenden: 

 1 = sehr gut  = eine hervorragende Leistung, 

 2 = gut   = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen  

        Anforderungen liegt, 

 3 = befriedigend  = eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen  

        entspricht, 

 4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den  

   Anforderungen genügt, 

 5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den  

   Anforderungen nicht mehr genügt. 

 Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten 

Bewertung Zwischenwerte gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei aus-

geschlossen. Für Studienleistungen können die Modulbeschreibungen eine Benotung vor-

sehen. 

(2) Für jedes Modul wird eine Note aus den Prüfungsleistungen gebildet, die ihm zugeordnet 

sind. Sind einem Modul mehrere Prüfungsleistungen zugeordnet, wird die Modulnote als 

gewichteter Durchschnitt der Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen gebildet. Die Mo-

dulbeschreibungen regeln das Gewicht, mit dem die Noten den einzelnen Prüfungsleistun-

gen in die Modulnote eingehen. Bei der Bildung der Modulnote werden alle Dezimalstellen 

außer der ersten ohne Rundung gestrichen. Die Modulnote lautet 

 

bei einem Wert bis einschließlich 1,5 = sehr gut, 

von 1,6 bis 2,5    = gut, 

von 2,6 bis 3,5    = befriedigend, 

von 3,6 bis 4,0    = ausreichend, 

über 4,0     = nicht ausreichend. 

 

(3) Aus den Noten der Module und der Note der Masterarbeit wird eine Gesamtnote gebildet. 

Die Note der Masterarbeit geht mit einem Anteil von 25 Prozent in die Gesamtnote ein. Die 

Modulbeschreibungen regeln das Gewicht, mit dem die Noten der einzelnen Module in die 

Berechnung der Gesamtnote eingehen. Dezimalstellen außer der ersten werden ohne Run-

dung gestrichen. Die Gesamtnote lautet bei einem Wert 

 

bis einschließlich 1,5   = sehr gut, 

von 1,6 bis 2,5    = gut, 

von 2,6 bis 3,5    = befriedigend, 

von 3,6 bis 4,0    = ausreichend, 

über 4,0     = nicht ausreichend. 
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(4) Zusätzlich zur Gesamtnote gemäß Absatz 3 dieses Paragraphen wird anhand des erreich-

ten Zahlenwertes eine relative Note nach Maßgabe der ECTS-Bewertungsskala festgesetzt. 

Als Grundlage für die Berechnung dieser Note sind je nach Größe des Abschlussjahrgangs 

außer dem Abschlussjahrgang zwei vorhergehende Jahrgänge als Kohorte zu erfassen. 

§ 19 

Masterzeugnis und Masterurkunde 

(1) Hat die/ der Studierende das Masterstudium der Wirtschaftschemie erfolgreich abge-

schlossen, erhält sie/ er über die Ergebnisse ein Zeugnis. In das Zeugnis wird aufgenom-

men: 

- die Note der Masterarbeit 

- das Thema der Masterarbeit 

- die Gesamtnote der Masterprüfung gemäß § 18 Abs. 3 und 4, 

- die Fachstudiendauer, die die/ der Studierende bis zum erfolgreichen Abschluss 

des Masterstudiums benötigt hat 

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wor-

den ist. 

(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der/ dem Studierenden eine Masterurkunde mit dem 

Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades 

gemäß § 3 dieser Ordnung bekundet. 

(4) Dem Zeugnis und der Urkunde wird eine englischsprachige Fassung beigefügt. 

(5) Das Masterzeugnis und die Masterurkunde werden von der Dekanin/ dem Dekan des 

Fachbereichs Chemie und Pharmazie sowie dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 

unterzeichnet und mit dem Siegel des Fachbereichs Chemie und Pharmazie versehen. 

§ 20 

Diploma Supplement 

(1) Mit dem Zeugnis über den Abschluss des Masterstudiums wird der Absolventin/ dem Ab-

solventen ein Diploma Supplement mit Transcript ausgehändigt. Das Diploma Supplement 

informiert über 

- den individuellen Studienverlauf, 

- besuchte Lehrveranstaltungen und Module, 

- während des Studiums erbrachte Leistungen und deren Bewertungen und 

- über das individuelle fachliche Profil des Studiengangs Wirtschaftschemie. 

(2) Das Diploma Supplement wird nach Maßgabe der Empfehlungen erstellt, die von der 

Hochschulrektorenkonferenz herausgegeben werden. 
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§ 21 

Einsicht in die Studienakten 

Nach Abschluss aller Prüfungsleistungen wird der/ dem Studierenden auf Antrag Einsicht 

in ihre/ seine Arbeiten, die Gutachten der Prüferinnen/ Prüfer und in die Prüfungsprotokol-

le gewährt. Der Antrag muss spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des 

Ergebnisses der Prüfungsleistung beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses gestellt 

werden. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsicht-

nahme. Gleiches gilt für die Masterarbeit. 

§ 22 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn die/ der Studierende 

ohne triftigen Grund (z.B. Krankheit, Mutterschutz, Pflege Angehöriger etc.) nicht zu dem 

festgesetzten Prüfungstermin erscheint oder wenn sie/ er nach Beginn der Prüfung ohne 

triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungs-

leistung bzw. die Masterarbeit nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht 

wird. Die Möglichkeit einer Verlängerung der Bearbeitungszeit für die Master-Arbeit gem. § 

12 Abs. 5 bleibt unberührt. 

(2) Die/ der Studierende muss die Gründe für den Rücktritt oder das Versäumnis nach Abs. 1 

dieses Paragraphen dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unverzüglich schriftlich 

anzeigen und glaubhaft machen. Bei Krankheit der / des Studierenden kann die/der Vor-

sitzende des Prüfungsausschusses ein ärztliches (ggf. amtsärztliches) Attest verlangen. 

Werden die Gründe für den Rücktritt bzw. das Versäumnis nicht anerkannt, teilt der Vorsit-

zende der/dem Studierenden dies schriftlich mit. Erhält die/der Studierende innerhalb von 

drei Wochen nach Anzeige und Glaubhaftmachung der Gründe keine Mitteilung, gelten die 

Gründe als anerkannt.  

(3) Versuchen Studierende, durch Täuschung, zum Beispiel das Benutzen unerlaubter Hilfs-

mittel, das Ergebnis einer Prüfungsleistung oder der Masterarbeit zu beeinflussen, gilt die 

betreffende Leistung als nicht erbracht und wird als „nicht ausreichend“ (5,0) gewertet. 

Wer die Abnahme einer Prüfungsleistung stört, kann von den jeweiligen Lehrenden oder 

Aufsichtführenden in der Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der Erbringung der 

Einzelleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung 

als nicht erbracht und wird mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwerwiegenden 

Fällen kann der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die/ den Studierenden von der Mas-

terprüfung insgesamt ausschließen. Die Masterprüfung ist in diesem Fall endgültig nicht 

bestanden. Die Gründe für den Ausschluss werden aktenkundig gemacht. 

(4) Den Betroffenen werden belastende Entscheidungen unverzüglich schriftlich vom Vorsit-

zenden des Prüfungsausschusses mitgeteilt, begründet und mit einer Rechtsbehelfsbeleh-

rung versehen. Den Betroffenen wird vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnah-

me gegeben. 
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§ 23 

Ungültigkeit von Einzelleistungen 

(1) Wenn die/ der Studierende bei einer Prüfungsleistung oder bei der Masterarbeit getäuscht 

hat und diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt wird, kann 

der Vorsitzende des Prüfungsausschusses nachträglich das Ergebnis und gegebenenfalls 

die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen bzw. die Masterarbeit, bei deren Erbringen 

die/ der Studierende getäuscht hat, entsprechend berichtigen und diese Leistungen ganz 

oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

(2) Wenn die/ der Studierende die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfungsleis-

tung bzw. die Masterarbeit nicht erfüllt hat, ohne dass sie/ er hierüber täuschen wollte, 

und wenn diese Tatsache erst nach Bestehen der Prüfungsleistung bekannt wird, wird die-

ser Mangel durch das Bestehen geheilt. Wenn die/ der Studierende die Zulassung zu einer 

Prüfungsleistung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Vorsitzende des Prüfungs-

ausschusses unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen über die Rechtsfolgen. 

(3) Wenn die/ der Studierende die Voraussetzungen für die Zulassung zu einem Modul nicht 

erfüllt hat, ohne dass sie/ er hierüber täuschen wollte, und wenn diese Tatsache erst nach 

Bestehen des Moduls bekannt wird, wird dieser Mangel durch das Bestehen geheilt. Wenn 

die/ der Studierende die Zulassung zu einem Modul vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, ent-

scheidet der Vorsitzende des Prüfungsausschusses unter Beachtung des Verwaltungsver-

fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

(4) Wenn die/ der Studierende die Voraussetzungen für die Einschreibung in den Masterstudi-

engang Wirtschaftschemie nicht erfüllt hat, ohne dass sie/ er hierüber täuschen wollte, 

und wenn dieser Mangel erst nach der Aushändigung des Masterzeugnisses bekannt wird, 

wird dieser Mangel durch das Bestehen der Masterprüfung geheilt. Wenn die/ der Studie-

rende die Zulassung zum Studium der Wirtschaftschemie vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, 

entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsausschusses unter Beachtung des Verwaltungs-

verfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen hinsichtlich 

des Bestehens der Prüfung. 

(5) Der/ dem Studierenden wird vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme gege-

ben. 

(6) Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen, gegebenenfalls wird ein neues Zeugnis erteilt. 

Eine Entscheidung nach Absatz 1, Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 die-

ses Paragraphen ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses 

ausgeschlossen.
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§ 24 

Aberkennung des Mastergrades 

Die Aberkennung des Mastergrades kann erfolgen, wenn sich nachträglich herausstellt, 

dass er durch Täuschung erworben ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen für die Ver-

leihung irrtümlich als gegeben angesehen worden sind. § 23 dieser Ordnung gilt entspre-

chend. Zuständig für die Entscheidung ist die / der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 

§ 25 

Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Be-

kanntmachungen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (AB Uni) in Kraft. Diese 

Prüfungsordnung gilt für alle Studierende, die ihr Masterstudium ab dem Wintersemester 

2010/2011 aufnehmen. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Chemie und 

Pharmazie der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 19.01.2011. 

 

 

Münster, den 1.2.2011     Die Rektorin 

 

 

 

       Prof. Dr. Ursula Nelles 

 

_________________________________________________________________________________ 

Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über 

die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die Bekanntma-

chung von Satzungen vom 08.02.1991 (AB Uni 91/1), zuletzt geändert am 23.12.1998 (AB Uni 

99/4), hiermit verkündet. 

 

Münster, den 1.2.2011 Die Rektorin 

 

 

 Prof. Dr. Ursula Nelles 


